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RS OGH 1954/11/4 Ds48/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1954

Norm

DSt 1872 §2 A

DSt 1872 §49

Rechtssatz

Mangels eines Rechtsmittels der Anklagebehörde ist der OGH nicht in der Lage, ein vom Disziplinarrat nur als

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes beurteiltes Verhalten auch als Verletzung der Berufsp ichten zu

werten, weil dies eine unzulässige reformatio in peius darstellen würde.

Entscheidungstexte

Ds 48/54
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